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Verordnung mit der die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft über die Feststellung der Bildungseinrichtungen, 
an denen im Durchschnitt der letzten drei Studienjahre mehr als 1.000 Stu-
dierende zugelassen waren, geändert wird. 
 

Die Bundesarbeitskammer nimmt die vorliegende Verordnung, mit der eine HochschülerIn-

nenschaft in Form einer Körperschaft öffentlichen Rechts an der „Paracelsus Medizinischen 

Privatuniversität Salzburg“ eingerichtet wird, zur Kenntnis. 
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